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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Das geltende Recht behält das Wahlrecht zu den Vertretungskörper-
schaften des Bundes, der Länder und der Kommunen den deutschen 
Staatsangehörigen vor. Die Einführung eines Wahlrechts für Ausländer 
— zumindest im kommunalen Bereich — zählt demgegenüber seit Jah-
ren zu den Forderungen der Interessenvertreter  der in der Bundes-
republik lebenden Ausländer. 

Die Frage der verfassungsrechtlichen  Zulässigkeit eines Ausländer-
wahlrechts ist, wie die Diskussionen auf dem 53. Deutschen Juristentag 
1980 in Berl in gezeigt haben, bisher keineswegs eindeutig beantwortet. 
So wurde in der ausländerrechtlichen Abtei lung des Juristentages bei 
140 Ja- gegen 162 Nein-Stimmen nur knapp ein Antrag abgelehnt, wo-
nach keine durchgreifenden  verfassungsrechtlichen  Bedenken dagegen 
bestehen, der ausländischen Wohnbevölkerung das Kommunalwahlrecht 
einzuräumen. Eine Mehrheit von 156 zu 152 Stimmen fand dagegen 
der folgende Antrag: „Der Deutsche Juristentag fordert  die Landes-
gesetzgeber auf, den länger in der Bundesrepublik ansässigen Auslän-
dern das Wahlrecht zu den kommunalen Vertretungsorganen durch 
Gesetzesänderung, gegebenenfalls durch Verfassungsänderung,  einzu-
räumen, um den Verfassungsgrundsatz  der Demokratie zu verwirk-
lichen, der den Beherrschten eine Mi twi rkung an der Herrschaft  zusi-
chert. Der Bundesgesetzgeber ist aufgerufen,  durch Verfassungsände-
rung verfassungsrechtliche  Bedenken auszuräumen." 

Die Formulierung dieser Anträge und die knappen Abstimmungs-
ergebnisse spiegeln deutlich die unterschiedlichen Rechtsauffassungen 
über die verfassungsrechtliche  Zulässigkeit eines Kommunalwahlrechts 
für Ausländer wieder. 

I n der vorliegenden Untersuchung stellt der Verfasser  die hierzu 
vorgetragenen Argumente zusammen und versucht darüber hinaus, die 
verfassungsrechtliche  Zulässigkeit eines Kommunalwahlrechts für Aus-
länder mi t neuen Argumenten zu begründen, sowie die Möglichkeiten 
einer praxisgerechten Durchführung  aufzuzeigen. Dabei werden auch 
solche Kri ter ien entwickelt, die das Wahlrecht auf den Kreis der Aus-
länder beschränken, die dergestalt in das politische, wirtschaftliche 
und soziale Gefüge der Bundesrepublik eingegliedert sind, daß sie ihr 
Wahlrecht bewußt ausüben können. 

Die Arbeit hat im Wintersemester 1981/82 dem Fachbereich Rechts-
wissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster als 
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Dissertation vorgelegen. Die Arbeiten am Manuskript wurden im Spät-
sommer 1981 abgeschlossen. Spätere Veröffentlichungen  konnten daher 
nur noch vereinzelt berücksichtigt werden. 

Für die Unterstützung bei der Anfertigung dieser Arbeit habe ich 
in besonderer Weise Herrn Prof.  Dr. Schmidt-Jortzig zu danken, der 
mi r durch wertvolle Anregungen ebenso wie durch kritische Fragen 
den Weg zu einem erfolgreichen  Abschluß der Untersuchung nicht un-
erheblich zu ebnen half. 

Mein Dank gi l t schließlich auch Herrn Prof.  Dr. Broermann für seine 
Bereitschaft,  die Arbeit in die „Schriftenreihe  zum öffentlichen  Recht" 
aufzunehmen. 

Lemgo, im Frühjahr 1982 
Dietmar  Breer 
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Erster  Teil 

Die Ausländerproblematik in der Bundesrepublik Deutschland 

Eine Untersuchung, d ie sich m i t der sozialen, k u l t u r e l l e n oder recht-
l ichen S i tua t ion der Aus lände r 1 i n der Bundesrepub l i k Deutschland be-
faßt, k a n n n ich t an e iner E n t w i c k l u n g der le tz ten Jah re vorbeigehen, 
d ie e inen Wande l sowoh l i m Ve rha l t en der Aus länder als auch i n der 
ö f fent l ichen  M e i n u n g h ierzu lande erkennen läßt . 

§ 1 Steigender Ante i l der Ausländer 
an der Wohnbevölkerung und zunehmende Verweildauer 

Noch v o r e inem Jahrzehnt w a r es durchaus übl ich, die Aus länder -
p rob lema t i k als e in vorübergehendes P r o b l e m zu betrachten, das seine 
Schärfe v o r a l l em durch d ie große Z a h l u n d d ie Konzen t ra t i on der A u s -
länder auf einzelne Regionen fand 2 . I m M i t t e l p u n k t der Über legungen 
stand also d ie quan t i t a t i ve D imens ion des Aus länderprob lems 3 . Da m a n 
n u r v o n e inem vorübergehenden A u f e n t h a l t der ausländischen A r b e i t -
nehmer i n der Bundesrepub l i k ausging4 — was durch den Begr i f f 
„Gas ta rbe i te r " auch sprachl ich deut l i ch zum Ausdruck k o m m t — er-

1 Der Begriff  des Ausländers w i r d in dieser Untersuchung definiert  wie in 
§ 1 Abs. 2 AuslG: „Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des 
Ar t . 116 Abs. 1 GG ist". 

2 Die Zahl der Ausländer überschritt in der Bundesrepublik 1970 die 2 -M i l -
lionengrenze, erreichte im Jahr 1973 mi t 3,9 Mi l l ionen einen ersten Höhe-
punkt, sank dann leicht ab, um bis heute wieder auf ca. 4,5 Mi l l ionen an-
zusteigen. Unter den Ausländern sind die Türken mi t 33 % am stärksten 
vertreten; es folgen Jugoslawen (15 %), I tal iener (14 %), Griechen (7 %), 
Asiaten (5 %), Spanier (4 %). Vgl. Statistisches Jahrbuch 1980, S. 66; sowie in 
NJW 1981, Heft 3 S. V I I I . Geringfügig abweichende Daten enthalten die 
„Ausländer-Daten" des Bundesministeriums für Arbei t und Sozialordnung, 
Bonn 1980. Die Ausländerdichte ist besonders in einigen Großstädten recht 
hoch. Beträchtlich über dem Bundesdurchschnitt von 6,8 % liegen die Aus-
länderquoten bspw. in Frankfur t  (20 %), Offenbach  (19 %), Stuttgart und 
München (17 %). Demgegenüber l iegt der Ausländeranteil i n anderen Ge-
bieten nur bei 3 % (Oldenburg) bzw. 4 % (Münster, Koblenz, Würzburg, Re-
gensburg) ; vgl. auch Kühn,  Memorandum, S. 9. Besondere Beachtung ver-
dient jedoch die Tatsache, daß der Ausländeranteil in einigen Stadtvierteln 
noch erheblich höher l iegt: ζ. B. Berl in-Kreuzberg (25,3 °/o), Salzgitter- Waten-
stedt (73,9 Vo), Hamburg-St. Paul i (26,2%); vgl. Schmidt-Jortzig,  Organisa-
tionshoheit, S. 280; Schwerdtfeger,  Gutachten A, S. 17. 

3 Sasse /  Kempen,  PuZ 8/74, S. 4. 
4 Lei t l in ien der Ausländerpol i t ik NW, S. 16. 

2* 
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schien es müßig, über die Probleme nachzudenken, die aus einem lan-
gen oder gar dauerndem Verbleib dieser Menschen in Deutschland 
entstehen könnten. Angesichts der oft wiederholten Bekundungen der 
Betroffenen,  alsbald in ihre Herkunftsländer  zurückkehren zu wollen, 
lag es näher, die Probleme kurzfristig  und zumeist provisorisch vor-
nehmlich unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten zu lösen5. 

Diese, wie sich bald zeigen sollte, allzu sorglose Einstellung ist zwi-
schenzeitlich von der Wirkl ichkeit widerlegt worden. Trotz der Diskus-
sion von Rotationsmodellen®, Heimkehrprämien 7 und einer Rechtspre-
chung, die die Versagung von Aufenthaltsberechtigungen trotz oder 
gerade wegen eines langjährigen Aufenthaltes im Bundesgebiet mi t der 
Begründung, die Bundesrepublik sei kein Einwanderungsland8 bestä-
tigte, ist die durchschnittliche Verweildauer ständig gestiegen und be-
trägt bei einer nicht unerheblichen Zahl bereits 10 und mehr Jahre9. 
M i t dem auch heute noch oft geäußerten Wunsch, in die Herkunftslän-
der zurückkehren zu wollen, kontrastiert der Nachzug zahlreicher Fami-
lienangehöriger. Insbesondere für die Familien, deren Kinder in 
Deutschland aufgewachsen sind, hier die Schulen besucht haben und 
oft besser Deutsch als die Sprache ihrer Eltern beherrschen10, erscheint 
zudem eine Rückkehr nicht oder nur um den Preis einer erneuten Fami-
lientrennung vorstellbar. Dementsprechend ist der Wil le zum weiteren 
Verbleib in der Bundesrepublik unter den Ausländern recht hoch11, 

5 Franz,  Aufenthaltsrechtliche Stellung, S. 54; Kühn,  Memorandum, S. 2; 
Rose, JR 1973, 223; Zapf,  S. 194; Rittstieg,  Wahlrecht, S. 1; Lei t l in ien der 
Ausländerpol i t ik N W „ S. 16; Kohl  i n Landstagsdrucksache 7/1981 des Land-
tages Rheinland-Pfalz, S. 1 ; Albrecht,  Sitzungsbericht L, S. 10. 

6 Das Rotationsprinzip geht davon aus, daß ausländische Arbeitnehmer 
sich nur für einige Jahre (ca. 3) i n der Bundesrepublik aufhalten, u m dann 
in ih r Herkunftsland zurückzukehren und anderen Ausländern Platz zu 
machen. Dadurch sollen ein Familiennachzug und die für den deutschen 
Staat entstehenden Eingliederungskosten vermieden und eine ständige Nie-* 
derlassung der Ausländer verhindert werden. Vgl. i m einzelnen: Rose, JR 
1973, 224; Schmiese,  KomPolBl. 1974, 1007; Rittstieg,  Ausländerrecht, S. 61. 

7 Eick  i n Frankfurter  Allgemeine Zeitung vom 23.03.1976, Nr. 70, S. 1; 
Stingi  i n Frankfurter  Rundschau vom 06.06.1979, Nr. 129, S. 5; Späth  i n 
Stuttgarter Zeitung vom 20.04.1979, Nr. 91, S. 5; Bentz,  Das Rathaus 1980, 
68 ff. 

8 BVerwGE 42, 148, 154; BVerwGE 38, 90, 93; BVerwGE 35, 45, 51 f.; 
BVerwG in DÖV 1979, 374; BVerwG in DÖV 1973, 414; V G H München i n 
NJW 70, 1012. 

9 1979 befanden sich 34 % der Ausländer weniger als 6 Jahre, 28 % zwi -
schen 6 und 10 Jahren und 38 % mehr als 10 Jahre in der Bundesrepublik. 
Vgl. Statistisches Jahrbuch 1981, S. 66. 

1 0 So w i r d aus den Volkshochschulen berichtet, daß zunehmend junge Aus-
länder Fremdsprachenkurse besuchen, um so ihre „Muttersprache" r ichtig 
zu erlernen. 

1 1 Nach den Ergebnissen des Forschungsverbundes „Probleme der Aus-
länderbeschäftigung" (S. 62) beabsichtigen unter Berücksichtigung der be-
reits in Deutschland verbrachten Zeit 71 % der Befragten insgesamt 10 Jahre 
in Deutschland zu verbringen; 31 % haben an 14, 20 % an 15—20 sowie 
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zumal die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in ihren Her-
kunftsländern, die sie zu einer Arbeitssuche im Ausland veranlaßt ha-
ben, zwischenzeitlich keineswegs behoben sind. M i t zunehmender Ver-
weildauer im Ausland w i rd es ihnen zunehmend schwerer, sich sozial, 
familiär,  wirtschaftlich und kulturel l in ihren Herkunftsländern  wieder 
zu integrieren („Reintegration"), so daß der Rückkehrwille mi t stei-
gender Aufenthaltsdauer sinkt. 

Der Anwerbestopp im Jahre 197312 bildet i n der Zuwanderung der 
Ausländer eine deutliche Zäsur und führte in Verbindung mi t der w i r t -
schaftlichen Rezession in den folgenden Jahren zunächst zu einem 
leichten Rückgang der Ausländerzahl in der Bundesrepublik. Da aber 
Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten die Einreise und der Aufenthalt in der Bundesrepublik zum Zweck 
der Arbeitsaufnahme nicht verweigert werden kann13 sowie aufgrund 
des Nachzuges weiterer Ausländer unter dem Aspekt der Familienzu-
sammenführung und des gegenüber der deutschen Bevölkerung höhe-
ren Geburtenüberschusses14 n immt der Antei l der Ausländer an der 
Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik weiter zu15. Die derzeitige Aus-
gangslage wi rd dazu führen, daß der Antei l der ausländischen Jugend-
lichen im Alter von 15 bis 18 Jahren an der Gesamtbevölkerung dieser 
Altersgruppe im Jahre 1995 annähernd 20 °/o betragen wi rd (heute 
7 °/o). Rechtliche Möglichkeiten, die Zahl der in Deutschland lebenden 
Staatsbürger aus Mitgliedsstaaten der EG spürbar zu reduzieren, be-
stehen angesichts der ihnen garantierten Freizügigkeit kaum und dies 
erscheint auch politisch nicht durchführbar 16. 

weitere 20 % an 20 und mehr Jahre gedacht. Demnach ist davon auszu-
gehen, daß mindestens 40 % dieser Ausländer auf Dauer in der Bundes-
republ ik bleiben werden. Vgl. auch Kühn,  Memorandum, S. 8 f.; Rittstieg, 
Wahlrecht, S. 5 f. 

1 2 Vgl. dazu i m einzelnen Franz,  DVB1. 1974, 350 ff. 
1 3 Grundlegend Ar t . 3c; 48; 52; 59 EG-Vertrag; AufenthG/EWG in der 

Fassung vom 7.2.80 (BGBl. I , 113). Zur Verwirk l ichung der Einreise- und 
Aufenthaltsfreiheit  hat die Gemeinschaft durchweg Richtl inien erlassen. 
Maßgebend sind: 
— Richtl inie Nr. 64/220 EWG zur Aufhebung für Staatsangehörige der M i t -
gliedsstaaten innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Niederlassung 
und des Dienstleistungsverkehrs vom 25. 2. 64 (ABl. S. 845), 
— Richtl inie Nr. 68/360 EWG zur Aufhebung der Reise und Aufenthalts-
beschränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedsstaaten und ihrer Fami-
lienangehörigen innerhalb der Gemeinschaft vom 15.10. 68 (ABl. 257, S. 13), 
— Richtl inie Nr. 64/221 EWG zur Koordinierung der Sondervorschriften  für 
die Einreise und den Aufenthal t von Ausländern, sowie aus Gründen der 
öffentlichen  Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit vom 25. 2. 64 (ABl. S. 850). 

1 4 Vgl. dazu im einzelnen: Forschungsverbünd „Probleme der Ausländer-
beschäftigung", S. 14; Kühn, Memorandum, Anlage 4a, S. 7; Zuleeg,  JZ 1980, 
425; Statistisches Jahrbuch 1981, S. 67. 

1 5 Vgl. auch Lei t l in ien der Ausländerpol i t ik NW, S.22; Statistisches A m t 
der Stadt Gelsenkirchen, S. 58 f. 


